
 142.130 

Einführung eines abgekürzten Bussen-
verfahrens für bestimmte Übertretungen 
des Bundesgesetzes über Aufenthalt und 
Niederlassung der Ausländer 

Stadtratsbeschluss vom 25. Juni 19711 

Der Polizeivorstand wird ermächtigt, mit Wirkung ab 
1. Juli 1971 für bestimmte Übertretungen des Bundesgesetzes 
über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer vom 
26. März 19312 sowie der entsprechenden Vollziehungsverord-
nung vom 1. März 19493 im jeweiligen Einverständnis mit dem 
Betroffenen den direkten Bussenbezug durch die Einwohner-
kontrolle einzuführen. 
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